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Nachfolgend verschaffen wir Ihnen einen 
Überblick über die wesentlichen Änderun-	
gen nach dem derzeitigen Stand der Dinge:

Einkommensteuer
 
1.	Unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag: 
Steuerpflichtige, die weder einen Wohn-
sitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland haben, jedoch inländische Ein-
künfte erzielen, können nach 
der bisherigen Rechtslage 
auf Antrag als unbeschränkt	
steuerpflichtig behandelt wer-	
den, wenn entweder 90 % 
ihrer Einkünfte in Deutsch-
land steuerpflichtig sind oder 	
die nicht in Deutschland steuerpflichtigen 
Einkünfte nicht höher als 6.136 € ausfallen. 
Das JStG 2008 legt nunmehr fest, dass 
•	bei der Prüfung der 90 %-Grenze solche 
ausländischen Einkünfte außer Betracht 
bleiben, die im Ausland nicht besteuert 
werden und in Deutschland steuerfrei 
wären, 

•	der Betrag von 6.136 € durch den Grund-
freibetrag (derzeit: 7.664 €) ersetzt wird.

 
2.	Vermögensübergabe gegen Versorgungs- 
leistungen: Der Sonderausgabenabzug für 	

Unbeschränkte Steuer-
pflicht auf Antrag. Neure-
gelung der 90 %-Grenze 

und Erhöhung der 
6.136 €-Grenze.

...weiter auf Seite 2

Versorgungsleistungen aufgrund einer Ver-	
mögensübergabe im Rahmen der vorweg-
genommenen Erbfolge wird steuerlich nur 	
noch bei der Übertragung von Betrieben 	
oder Teilbetrieben durch Gewerbetreiben-	
de, Selbständige oder Land- und Forst-
wirte anerkannt, wenn es sich um Einzel-
unternehmen oder Personengesellschaften 
handelt. Ausgeschlossen ist damit der Son-	
derausgabenabzug für Renten und dau-

ernde Lasten, die im Hin-
blick auf die Übertragung 
von Anteilen an einer Ka-
pitalgesellschaft, Geldver-	
mögen, typisch stillen Be-
teiligungen oder selbstge-
nutztem Wohnungseigen-

tum geleistet werden. Eine Übergangsre-
gelung sieht vor, dass bei einem Vertrag, 
der vor dem 1.1.2008 geschlossen wurde, 
die Neuregelung erstmals im Jahr 2013 
gilt, es sei denn, Vermögensübergeber und 
-übernehmer entscheiden sich mit einem 
bis zum 31.12.2012 gestellten Antrag für 
die neue Regelung. 

3.	Vorsorgepauschale für GmbH-Geschäfts-
führer: GmbH-Geschäftsführer erhalten 
im Rahmen des Sonderausgabenabzugs 

Liebe Mandantin,
lieber Mandant!
Die Bundesregierung hat am 8.8.2007 
den Entwurf des Jahressteuergesetzes 
2008 (JStG 2008) auf den Weg gebracht. 
Das Gesetz soll nach aktueller Planung 
am 30.11.2007 vom Bundesrat abschlie-
ßend beraten und verabschiedet werden. 
Bis dahin können sich folglich noch Än-
derungen ergeben. 
Darüber hinaus informieren wir Sie über 
wichtige Entscheidungen aus der Recht-
sprechung und Verwaltung.

Viel Erfolg!

Ihr Steuerberater
Harald Müller

Jahressteuergesetz 2008
Beschlussfassung durch die Bundesregierung 
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Fortsetzung von Seite 1 „Jahressteuergesetz 2008“

sächlich entstandenen Kosten steuerlich 
absetzen. 

•	Alternativ können sie auf den Behinder-
ten-Pauschbetrag verzichten und sämtli-
che Aufwendungen in tatsächlicher Höhe 
als außergewöhnliche Belastungen gel-
tend machen. 

Lohnsteuer

1.	Neuerungen bei der Lohnsteuerberech-
nung: 
•	Bei der Berechnung der Lohnsteuer wird 	
der laufende Arbeitslohn künftig stets 
auf einen Jahresbetrag hochgerechnet. 	
Bei diesem Betrag werden dann die vol-	

len Jahresfreibeträge (Ver-
sorgungsfreibetrag, Alters-	
entlastungsbetrag und indi-
viduelle Freibeträge, die 	
auf der Lohnsteuerkarte ein-
getragen sind) oder Jahres-

hinzurechnungsbeträge (individuell auf 
der Lohnsteuerkarte eingetragen) berück-
sichtigt. 

•	Der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 
wird nicht mehr bei der Steuerklasse VI 
berücksichtigt. 

•	Ein Lohnsteuer-Jahresausgleich durch 
den Arbeitgeber ist ab 2008 nicht mehr 
möglich. 

•	Bei verheirateten und nichtselbständig 
tätigen Ehegatten kann die Steuerklas-
senwahl von III/V ab 2009 auf Antrag 
durch ein optionales Anteilsverfahren 
ersetzt werden. Dies bedeutet, dass die 
Lohnsteuer anteilig im Verhältnis des 
jeweiligen Bruttoarbeitslohns abgezogen 
wird. Um dies zu ermöglichen, wird auf 
der Lohnsteuerkarte der Prozentsatz, der 
dem Anteil des jeweiligen Arbeitslohns 
am gesamten Arbeitslohn beider Ehe-
gatten entspricht, eingetragen. Dement-
sprechend werden auch die steuerlichen 
Freibeträge (z. B. für Kinder) anteilig 
berücksichtigt. Durch das Optionsverfah-
ren kommt es zu einem genaueren Lohn-

...weiter auf Seite 3

Steuerklassenwahl III/V.  
Ab 2009 Möglichkeit  
eines Antrages auf ein 

Anteilsverfahren.

Fehlende Pflichtangaben in Geschäfts-
briefen nicht abmahnfähig

Das Oberlandesgericht Brandenburg 
(OLG) hat entschieden, dass fehlende 
Pflichtangaben in Geschäftsbriefen 
keinen abmahnbaren Verstoß gegen 
das Wettbewerbsrecht darstellen. In 
dem Fall gab ein Einzelunternehmer 
auf seinen Geschäftsbriefen zwar sei-
ne Firma, seine Anschrift und seine 
Telefonnummer an; die Angabe der 
Person des Inhabers mit Vor- und Zu-
namen jedoch fehlten. 

Die Entscheidung des OLG: Es steht 
dem Abmahner kein Unterlassungs-
anspruch zu. Der Unternehmer habe 
unstreitig seine aus der Gewerbeord-
nung resultierende Verpflichtung ver-
letzt, seinen Familiennamen und einen 
ausgeschriebenen Vornamen in einem 
seiner Geschäftsbriefe anzugeben. 
Hieraus resultierte jedoch keine Be-
einflussung des Wettbewerbs, somit 
liegt kein Verstoß gegen das Gesetz, 
das unlautere Wettbewerbshandlungen 
verbietet, vor.

Bundeskabinett beschließt 
ERP-Wirtschaftsförderung für 2008

Das Kabinett hat die konkreten För-
deransätze in den einzelnen ERP-
Programmen für 2008 festgelegt. Der 
ERP-Wirtschaftsplan 2008 umfasst 
wie auch im Jahr 2007 ein Fördervolu-
men von rd. 4 Mrd. €, mit dem beson-
ders mittelständischen Unternehmen 
langfristige und zinsgünstige Finan-
zierungsmittel zur Verfügung gestellt 
werden. 

Das ERP-Wirtschaftsplangesetz 2008 
folgt erstmals der neuen Systematik, 
die seit dem Inkrafttreten des Ge-
setzes zur Neuordnung der ERP-Wirt-
schaftsförderung gilt. Hiernach stellt 
die KfW das am Markt refinanzierte 
Fremdkapital für die Förderkredite zur 
Verfügung. Das ERP-Sondervermö-
gen verbilligt dann die auszugebenden 
Förderkredite mit eigenen Erträgen. 
Die Kredite werden auch weiterhin 
über die Hausbanken an die Unter-
nehmen ausgereicht.

zukünftig nur noch die sog. gekürzte Vor-
sorgepauschale. Die Prüfung, ob sie eine 
Anwartschaft auf eine Altersversorgung 
ganz oder teilweise ohne eigene Beitrags-
leistung erworben haben, entfällt. 

4.	Unterhaltsleistungen an Familienangehö- 
rige in der EU und im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR): Der steuerliche Abzug 	
dieser Unterhaltsleistungen wird erleich-
tert, weil nicht mehr erforderlich ist, dass 
der Unterhaltsleistende mindestens 90 % 
seiner Einkünfte in Deutschland versteu-
ern muss. 

5.	Altersentlastungsbetrag: Der Altersent-
lastungsbetrag wird weder 
für Leistungen aus einem 
Pensionsfonds noch für Al-	
tersversorgungsleistungen, 
die auf steuerlich nicht be-
günstigten Beiträgen beru-
hen, gewährt. 

6.	Haushaltsnahe Dienstleistungen: Auf-
wendungen für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen (z. B. Reinigung der Wohnung des 
Steuerpflichtigen) können steuerlich antei-
lig geltend gemacht werden. Voraussetzung 
hierfür ist bislang u. a., dass die begünstigte 
Tätigkeit in einem deutschen Haushalt aus-
geführt wird. Nach den derzeitigen Plänen 
des Gesetzgebers soll die Begünstigung 
nun für Haushalte gelten, die innerhalb der 
EU oder des EWR liegen. Diese Neuerung 
soll in allen noch nicht bestandskräftigen 
Fällen anzuwenden sein. 

7.	Behinderten-Pauschbetrag: Behinderte 
haben zukünftig ein Wahlrecht, wie sie 
ihre infolge der Behinderung entstandenen 
Kosten absetzen: 
•	Sie können für Aufwendungen zur Pflege 
und Hilfe im Alltag sowie wegen erhöh-
ten Wäschebedarfs den Behinderten-
Pauschbetrag geltend machen. Weitere 
behinderungsbedingte Mehraufwendun-
gen können sie zudem in Höhe der tat-
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steuerabzug, so dass eine Nachzahlung 
oder Erstattung aufgrund der Steuerer-
klärung im Regelfall entfallen wird. 

2.	Einführung der elektronischen Lohnsteu-
erkarte: Ab 2011 soll es nur noch eine 
elektronische Lohnsteuerkarte geben. Zu 
diesem Zweck werden bereits ab 2008 
beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
die Lohnsteuerabzugsmerkmale (z. B. Fa-
milienstand, Religionszuge-
hörigkeit, Kinder) elektro-
nisch gespeichert. Das BZSt 
stellt dann dem Arbeitgeber 
die Merkmale unentgeltlich 
zum Abruf bereit. Ausnah-
men vom Abrufverfahren 	
sind bei unbilligen Härten sowie bei der 	
ausschließlichen Beschäftigung von Ar-
beitnehmern im Rahmen geringfügiger 
Tätigkeit möglich. 

Körperschaftsteuer

1.	Gewinnminderungen bei Gesellschafter- 
darlehen: Gewinnminderungen, die im Zu-
sammenhang mit einer Beteiligung einer 
Kapitalgesellschaft an einer anderen ent-
standen (z. B. Abschreibung der Beteili-
gung), sind bereits nach derzeitigem Recht 

Gesellschaftsbeteili- 
gung von über 25 %. 

Abschreibmöglichkeiten 
nur bei Nachweis der 

Fremdüblichkeit.

Fortsetzung von Seite 2 „Jahressteuergesetz 2008“

...weiter auf Seite 4

Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) 
hat einen Nichtanwendungserlass ver-
fasst, nach dem die Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs (BFH) zum 
Verlustabzug bei sog. Mantelkäufen 
für die Finanzämter nicht bindend ist.

Hintergrund: Werden mehr als 50 %	
der Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft übertragen, die bislang Verlus-
te erzielt hat, droht nach der bishe-
rigen Rechtslage der Untergang des 
Verlustabzugs, wenn die Kapitalge-
sellschaft ihren Geschäftsbetrieb mit 
überwiegend neuem Betriebsvermö-
gen fortführt (sog. Mantelkauf). Der 
BFH hatte hierzu entschieden, dass 
zwischen der Übertragung der Anteile 
und der Zuführung neuen Betriebsver-
mögens ein sachlicher und zeitlicher 
Zusammenhang bestehen müsse. Bei 
einem zeitlichen Abstand von mehr 
als einem Jahr zwischen der Anteilsü-
bertragung und der Zuführung neuen 
Betriebsvermögens fehle es an dem 
sachlichen Zusammenhang. Folge: 
Der Verlustabzug bleibt erhalten. 

Inhalt des BMF-Schreibens: Entgegen 
der BFH-Ansicht kann der Verlustab-
zug auch untergehen, wenn zwischen 
Anteilsübertragung und Zuführung 
neuen Betriebsvermögens bis zu 
zwei Jahre liegen. Zudem soll selbst 
bei Überschreiten des Zweijahres-
zeitraums der Verlustabzug ver-	
loren gehen, wenn sich der sachliche 
Zusammenhang zwischen Anteils-
übertragung und der Zuführung neu-
en Betriebsvermögens aufgrund ent-
sprechender Umstände ergibt; eine 
Definition der „entsprechenden Um-
stände“ erfolgt in dem BMF-Schrei-
ben aber nicht.

Hinweis: Durch die Unternehmen-
steuerreform 2008 ist die gesetzliche 
Regelung über den Mantelkauf ver-
schärft worden. Auf die Zuführung 
neuen Betriebsvermögens und damit 
auf einen zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang kommt es bei Über-
tragungen nach dem 31.12.2007 nicht 
mehr an. 

steuerlich nicht zu berücksichtigen. Dieser 
Ausschluss von Gewinnminderungen wird 
nun erweitert auf Darlehen, die eine Kapi-
talgesellschaft (oder eine ihr nahestehende 
Person) einer anderen Kapitalgesellschaft 
gewährt, an der sie zu mehr als 25 % betei-
ligt ist: Bei einem Wertverfall, Ausfall des 
Darlehens oder einem Verzicht auf die 
Darlehensforderung darf die darlehensge-
währende Gesellschaft den sich hieraus 

ergebenden Verlust steuer-
lich nicht mehr geltend 
machen. Entsprechendes gilt,	
wenn sie Bürgschaften oder 
Sicherheiten gewährt hat 
und hieraus in Anspruch ge-	
nommen wird. Eine Ausnah-

me vom Ausschluss der Gewinnminderung 
besteht, wenn nachgewiesen wird, dass 
auch ein fremder Dritter das Darlehen zu 
vergleichbaren Konditionen gewährt oder 
im Krisenfall nicht zurückgefordert hätte.

2.	EK 02-Bestände: Das System der Kör-
perschaftsteuer-Erhöhung bei der Aus-
schüttung unbelasteter Einkommensteile 
(EK 02) aus dem sog. Anrechnungsver-	
fahren wird durch eine Pauschalversteu-	
erung ersetzt: Das EK 02 wird letztmalig 	
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Wichtige Zahlungstermine im September 2007

missbrauch soll zukünftig bereits dann 
anzunehmen sein, wenn der Steuerpflich-
tige eine ungewöhnliche rechtliche Gestal-
tung wählt, für die keine beachtlichen 

außersteuerlichen Gründe 
nachgewiesen werden. Die 
Folge: Die Steuer entsteht wie 
bei einer gewöhnlichen recht-
lichen Gestaltung. Eine un-	
gewöhnliche Gestaltung liegt 

nach dem JStG 2008 vor, wenn sie nicht 
derjenigen entspricht, die vom Gesetzge-
ber in Übereinstimmung mit der Verkehrs-
anschauung zum Erreichen bestimmter 
wirtschaftlicher Ziele vorausgesetzt wurde. 
Unklar bleibt nach dem JStG 2008, wie die 
Verkehrsanschauung und die vom Gesetz-
geber angenommene übliche Gestaltung 
ermittelt werden sollen.

Kfz-Steuer
Steuerbefreiung für besonders partikel-
reduzierte Diesel-Pkw: Nachgerüstete 
Dieselfahrzeuge mit den Partikelminde-
rungsstufen (PM) 01 oder 0 bis 4 bzw. den 
Partikelminderungsklassen (PMK) 01 oder 
0 bis 4 sind kraftfahrzeugsteuerbefreit.

Umsatzsteuer.  
Abschaffung der Haftung 

bei Änderung der Be- 
messungsgrundlage.

Fortsetzung von Seite 3 „Jahressteuergesetz 2008“

10.9.	 Umsatzsteuer* mtl. für Juli (mit Fristverlängerung bei 1/11 Abschlag)
	 	 Umsatzsteuer* mtl. für August (ohne Fristverlängerung)
	 	 Lohnsteuer*, Solidaritätszuschlag*, Kirchensteuer* je mtl. für August; 

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer*, Solidaritätszuschlag*, Kirchen-
steuer* je bei vierteljährlicher Abführung für das III. Quartal 2007

Hinweis:	Zahlungsschonfrist bis zum 13.9.2007. Diese Schonfrist gilt nicht bei 
Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. Wichtig: Bei Scheckzahlungen gilt die 
Zahlung ab dem 1.1.2007 erst drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet. 
Zudem findet in diesem Fall die dreitägige Zahlungsschonfrist für die Berechnung 
der Säumniszuschläge keine Anwendung. Bei Zahlung durch Überweisung oder im 
Lastschrifteinzugsverfahren bleibt alles beim Alten.

26.9.	 Sozialversicherungsbeiträge September

zum 31.12.2006 ermittelt und festgestellt. 	
Von diesem Betrag wird ein Anteil von 	
10 % mit einem Steuersatz von 30 %	
verwendungsunabhängig besteuert. Im Er-	
gebnis kommt es also zu ei-
ner Steuer von 3 %, ohne 
dass es einer Ausschüttung 
bedarf. Diese Steuer ist in-
nerhalb eines Zeitraums von 	
2008 bis 2017 in zehn glei-
chen Jahresbeträgen zu zahlen. Der ver-
bleibende Bestand des EK 02 entfällt und 
löst keine weitere Körperschaftsteuer-Er-
höhung aus.

Umsatzsteuer
Bislang haftet der leistende Unternehmer, 
wenn der Leistungsempfänger seine Vor-
steuer – etwa wegen Zahlungsunfähigkeit 
– zu seinen Ungunsten berichtigen musste 
und die sich hieraus ergebende Differenz 
nicht an das Finanzamt gezahlt hatte. Diese 
Vorschrift wird ab 2008 abgeschafft.

Abgabenordnung
Die Regelung über den Gestaltungsmiss-
brauch wird verschärft: Ein Gestaltungs-

Verpflegungsmehraufwendungen bei
doppelter Haushaltsführung

Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg (FG) hält es für verfassungsrecht-
lich zulässig, dass Verpflegungsmehr-
aufwendungen bei einer doppelten 
Haushaltsführung nur für die ersten 
drei Monate nach Beginn der doppel-
ten Haushaltsführung geltend gemacht 
werden können. 

Hintergrund: Das Gesetz sieht vor, 
dass bei einer beruflich oder betrieb-
lich veranlassten doppelten Haushalts-
führung Mehraufwendungen für die 
Verpflegung am Arbeitsort nur für die 
ersten drei Monate nach bestimmten 
Pauschalen (24 €/Kalendertag) steuer-
lich abgezogen werden können. 

Das FG-Urteil: Die gesetzliche Dreimo-
natsfrist verstößt weder gegen den ver-
fassungsrechtlichen Gleichheitsgrund-
satz noch gegen den Schutzbereich von 	
Familie und Ehe. Der Gesetzgeber habe 	
typisierend davon ausgehen können, 
dass sich nach allgemeiner Lebenser-
fahrung die Versorgungssituation am 	
neuen Arbeitsort nach Ablauf von drei 	
Monaten nicht mehr von der am Wohn-	
ort unterscheidet und daher keine be-	
ruflich oder betrieblich veranlassten	
Mehraufwendungen anfallen. 

Erwerbsbedingt entstandene Kinder-
betreuungskosten in 1999 

Beim Bundesverfassungsgericht ist 
eine neue Beschwerde anhängig. Frag-
lich ist demnach, ob aus Verfassungs-
gründen erwerbsbedingt entstandene 
Kinderbetreuungskosten im Streitjahr 
1999 steuerlich zu berücksichtigen 
sind. Die Beschwerdeführer sind im 
unregelmäßigen Schichtdienst tätige, 
zusammenveranlagte Eheleute. Sie 
haben drei Kinder, die 1999 jünger als 
elf Jahre alt waren. Ihrer Ansicht nach 
seien diese Kosten durch die doppelte 
Berufstätigkeit der Eltern und nicht 
durch die Lebensführung veranlasst. 


